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SPITEX-Tarife 2023 

Tarife für Pflegeleistungen (Bedarfsabklärung, Beratung, Grund- und Behandlungspflege) 

Die Kosten für die Pflegeleistungen werden durch die Krankenkassen, die Klienten und den Kanton Bern ge-
tragen. Die Tarife für die Krankenkassen werden in der KLV1 vom Eidgenössischen Departement des Innern 
(EDI) festgelegt. Folgende Tarife gelten seit 1. Januar 2020: 
 

Tarif 
KLV 

Leistung Tarif Krankenkasse Beteiligung Klienten  
(Patientenbeteiligung) 

Restkostenfinanzierung 
durch den Kanton 

KLV a Abklärung 
und Beratung 

CHF 76.90 CHF 15.35 
Der Kanton Bern finanziert 

die Restkosten basierend 
auf einer Normkostenbe-

rechnung pro KLV-Leistung 

KLV b Behandlungs-
pflege 

CHF 63.00 CHF 15.35 

KLV c Grundpflege CHF 52.60 CHF 15.35 

Bei den Tarifen handelt es sich um Stundenansätze. 
 
Die Tarife der Krankenkassen sind in der obligatorischen Krankenpflegeversicherung (Grundversicherung) 
versichert. Die Krankenkassen tragen die Kosten, abzüglich des Selbstbehalts und der Franchise, welche von 
den Versicherten getragen werden müssen. 
 
Für Pflegeleistungen gilt eine Minimaleinsatzzeit von 10 Minuten, danach wird die Zeit in 5 Minuten-Einhei-
ten erfasst. 

Beteiligung Klienten (Patientenbeteiligung) 

Aufgrund eines Grossratsbeschlusses vom November 2017 müssen sich alle Klienten ab dem 65. Lebensjahr 
an den Pflegekosten mit maximal CHF 15.35 pro Tag beteiligen. Die sogenannte Patientenbeteiligung er-
setzt teilweise die Abgeltung durch den Kanton Bern und kann von den Krankenkassen nicht vergütet wer-
den. 
Die Patientenbeteiligung wird abhängig vom zeitlichen Einsatz pro Tag erhoben. Personen mit einem An-
recht auf Ergänzungsleistungen können die Kosten bei der Ausgleichskasse zurückfordern. 

 
Um soziale Härtefälle zu vermeiden, sind folgende Kategorien von der Patientenbeteiligung ausgenommen:  
• Klientinnen und Klienten im Erwerbsalter,  
• Kinder und Jugendliche 

Abgeltung durch den Kanton Bern 

Der Kanton Bern beteiligt sich mit einem differenzierten Abgeltungsmodell an den Pflegekosten. Er berech-
net die Normkosten für die KLV-Leistungen und finanziert die Differenz zum Krankenkassentarif und der 
Patientenbeteiligung. Die Übernahme der Versorgungspflicht – in der Regel durch die "öffentliche Spitex" – 
und die Mobilitätskosten werden zusätzlich vom Kanton Bern abgegolten. 
 
 
 

 
1 Verordnung des EDI über die Leistungen in der obligatorischen Krankenpflegeversicherung (Krankenpflege-Leistungs-
verordnung, KLV) vom 29. September 1995 
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Tarife für hauswirtschaftliche Leistungen 

Der Stundenansatz für hauswirtschaftliche Leistungen erfolgt nach dem steuerbaren Einkommen inkl. Ver-
mögensanteil gemäss den Weisungen der Gesundheits-, Sozial- und Integrationsdirektion des Kantons Bern.  
Hauswirtschaftliche Leistungen werden in 10 Minuten-Einheiten abgerechnet.  
 
Tariftabelle Hauswirtschaft und Betreuung (gültig seit 1. April 2014) 

Massgebendes Einkommen in CHF Tarif Klienten pro Stunde in CHF 

0.00 – 40‘000.00 46.00 (Tarif bei den Ergänzungsleistungen akzeptiert) 

40‘001.00 – 42‘500.00 49.00 

42‘501.00 – 45‘000.00 52.25 

45‘001.00 – 47‘500.00 55.55 

47‘501.00 – 50‘000.00 58.85 

ab 50'001.00 60.50 

Bei hauswirtschaftlichen Leistungen wird zusätzlich zum Stundenansatz eine Wegpauschale von CHF 5.00 
pro Besuch jedoch maximal 1x pro Tag in Rechnung gestellt. 
Die Krankenkassen beteiligen sich allenfalls an den hauswirtschaftlichen Leistungen, wenn eine entspre-
chende Zusatzversicherung abgeschlossen wurde.  

Rechnungslayout/Abkürzungsverzeichnis 

 

 
 

 

 
 
HW:   Hauswirtschaftliche Leistungen; Rechnungsstellung an Klientinnen und Klienten 
KLV-A / KLV-B / KLV -C:  Pflegeleistungen (A = Abklärung / B = Behandlungspflege / C = Grundpflege);  
   Rechnungsstellung an Krankenkasse und Patientenbeteiligung  
Pat.-Bet. CHF:  Patientenbeteiligung, Stundenansatz CHF 15.35, maximal CHF 15.35 pro Tag 
Wegpauschale:  CHF 5.00 pro Tag mit hauswirtschaftlichen Leistungen  


